
von GOttes Gnaden Römische Kayse-
rin , in Germanien , zu Hungarn , Bö-
Heim , Dalmatien , Croatien , Slavo-

nienrc . Königin , Erz -Herzogin zu Oesterreich , Her¬
zogin zu Burgund , Ober - und Nieder - Schlesien,
zu Steuer , zu Carnten , zu Crain , Marggrasin des
Heiligen Römischen Reichs , zu Mahren , zu Burgau,
zu Ober - und Nieder - Laußnitz , gefür ^ ete Grä¬
fin zu Habspurg , zu Flandern , zu Tyrol , und zu
Gör ; , Herzogin zu Lothringen , und Barr , Groß-
Herzogin zu Toscana : re . Bekennen öffentlich mit
diesem Brief , und thuen kund allermanniglich:
daß Uns der Leopold Johann RalLwoda , Ray-
serlicher Reichs - Hof - Buchdrucker allhier,
allerunterthanigst gebetten : Wir geruheten , als sezt-
Negierende Kayserin , Königin , Erb - Landes - Für¬
stin , und Frau , das von Uns demselben auf das
kleine Werk , betitult : Bewehrtes Roch - Buch
in sechs Ahlarze vertheilet : unterm Eilften sie «-
bruarü irn Siebenzehen Hundert Neun und Vier-
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zigsten Jahre auf nach einander folgende Zehen
Jahre allermildest verliehene krivileZium Im»
prestorium bey nunmehro allschon verstrichenen
vermin neuerdings auf weitere Zehen Jahre in
Gnaden zu ertheilen , zu conürmiren , und re - ^
speällve zu erweiteren . Wann wir nun gnädig- i
lich angesehen solche des Zupplicanten atteruntercha-
nigste Bitte , annebst auch des weiteren zu Gemüt
geführet: daß besagtes Buch besonders denen , die
Kocherey lernenden, nutz - und vertraglich seyerAls
haben Wir über den Uns derohalben beschehenen Vor¬
trag mit wohlbedachtem Much , guten Ratb , und
rechten Wissen , auch aus Kayserlich - Königlich - und !.
Erz - Herzoglichen Machts - Vollkommenheit ihme ,
Lepold Johann RalLwoda die sonderbare Gnad
gethan , und demselben, wie auch seinenErben , Ein-
gangs berührtes krivileFium Imprellorium auf
erwehnkes Roch - Buch von nun an auf anderwei-
te Zehen Jahre dergestalten verwilligek , eonkr - ;
miret , und relheäUvä erweiteret , daß er sokhanes i
Buch in diesem , oder anderem ssormsr allein in
Unseren Oesterreichischen Erb - sanden zu drucken , zu
verlegen , und zu verkauften berechtiget seyn solle.
Thuen das auch cvnürmiren, und erweiteren ihme
solches aus Kayserlich - Königlich - und Landes - Fürst¬
licher Machts - Vollkommenheit hiemit wissentlich ,
und in Kraft dieses Briefes ; ordnen , setzen , und
wollen , daß obbestimmte Zeit hindurch er Leopold
Johann RalLwoda , und seine Erben , anson¬
sten aber Niemand anderer, ausser deme dieselbe sol¬
ches anvertrauen wolten , bey ( -'onblcirung des völ¬
ligen Druks , den er RalLwoda , seine Erben , -
oder die von ihme hierzu Bestellte, aller Orten, wo '
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sie davon etwas finden werden , mit Obrigkeitlichem
Beyftand ohngehindert manniglich hinweg nemmen
mögen , ob - erwehntes Boch - Buch von heutigem
Varo an zu rechnen , noch auf weitereZehen Jah¬
re in Unseren Oesterreichischen Erb - Landen gehör,
ter Massen in Druck verlegen , öffentlich ausgehen
lassen , hin - und wieder gebundener , oder ungebun,
ddner feil haben , ausgeben , versilberen , und jeder,
manniglich um leidenclichen Werth verkauffen , kei,
ner Dingen aber jemand anderen , bey Vermeidung
der (Üoulilcarion - und weiters nachgefezter Pön,
sochanes Roch - Buch in Unseren Oesterreichischen
Erb - Landen auflegen , Nachdrucken , also nachgedruk-
ter heim - oder öffentlich feil haben , und verkauffen
zu lassen gestartet , sondern er Raliwoda , seine
Erben , und wem dieselbe es anvertrauen möchten,
darbey während solcher Zeit wider manniglich ge-
handhabet , und geschützet werden solle. Gebieten
darauf N . allen und jeden Unseren nachgesezten Geist¬
und Weltlichen Obrigkeiten , jetzig - und künftig - Un¬
seren krLÜciemen , Landes,Haupt - Leuten , wie auch
N . Bürgermeister , Richter , und Rath dahier , in¬
sonderheit aber all , und jeden Buchdruckern , Buch¬
führern , und Buchbindern dieser Unserer Residenz-
Stadt Wien , und sonst all - anderer Orten hiemit
gnädigst , und wollen , daß sie oft ernannten Leopold
Johann Raliwoda , und dessenErben , bey die¬
sen abgehörter Massen allermildest conürmirt - und
erweiterten krivilegio , die vorerwehnte Zeit hin¬
durch allerdings ruhig verbleiben , darbey , wie ob¬
stehet , künftiglich schützen , schirmen , und handha¬
ben , darwider nicht beschweren lassen , noch daß je¬
mand anderen zu thuen gestatten , Ln keine Weis,

A z noch



noch Weeg , als lieb einem jeden seye Unsere schwe¬
re Ungnad , und Straf / auch darzu nebst vorbemerk¬
ter Lorrktcarion , noch eine Pön / nemlich fünf
March tätigen Goldes zu vermeiden , die ein
jeder , so oft er freventlich Hierwider thate , Uns halb
in Unsere Cammer , und den anderen Theil denen
Beleidigten unnachlaßlich zu bezahlen verfallen seyn
sollen ' Das meinen Wir ernstlich mit Urkund die,
ses Briefs besigler , mit Unserem Kayserlich - König,
lich - und Erz - Herzoglich - hievorgedrukten 8ecrer-
Jnsigel / der geben ist in Unserer Stadt Wien den
Zweyten Monats - Tag Aprils , im Siebenzehen-
Hundert , Neun und Fünfzigsten, Unserer Reiche im
Neunzehenden Jahre . !

kriäericus LÜvmez ad UauZwir,
Uok . 8up . A pr . Laue.

Johann Graf von Choteck.
8acrLOTlüreo»
NgMstis pro- !

prrum . !

Johann ChristophFreyherr v . Bartenstein.
kvrenz Joseph v. Cargui-
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